
 

 

Gössendorf, am 11.11.2020 
GZ: 920-398-20 

 

Kundmachung des Bürgermeisters 
über die Wertsicherung von Benützungsgebühren 2021 

 

Gemäß § 71a Abs. 2 Steiermärkische Gemeindeordnung 1967 – GemO, LGBl. Nr. 115/1967 i.d.g.F., in 
Verbindung mit dem Beschluss des Gemeinderates der Marktgemeinde Gössendorf vom 09.12.2015 
wird kundgemacht: 
 
Aufgrund der Verlautbarung der Bundesanstalt Statistik Austria über den Verbraucherpreisindex 2010 
(VPI 2010) ändert sich die Höhe der Benützungsgebühren ab 01.01.2021 um 1,5 %. Dies bedeutet eine 
Änderung der Gebührenhöhe in den Fällen: 
 
1. der Kanalbenützungsgebühr gem. § 5 der Kanalabgabenordnung der Marktgemeinde Gössendorf 

vom 14.12.2005 i.d.g.F. von € 1,13 auf € 1,15 je Quadratmeter errechneter Bruttogeschoßfläche. 
 
2. der Abfuhrgebühren gem. §§ 17 und 18 der Abfuhrordnung der Marktgemeinde Gössendorf vom 

09.12.2015 
 

Restmüll 

Grundgebühr pro Person im Haushalt im Jahr von € 22,40 auf € 22,74 

Variable Gebühr verwogene Abfallmenge je kg  von €   0,16 auf €   0,16 

Variable Gebühr verwogene Abfallmenge je kg – 
Windelcontainer für Kinder von 0-3 Jahren oder 
inkontinente Personen 

 
von €   0,08 

 
auf €   0,08 

Variable Gebühr auf Basis des beigestellten 
Behältervolumens pro Entleerung  

 

80 l von €   2,46 auf €   2,50 

120 l von €   2,46 auf €   2,50 

240 l von €   3,52 auf €   3,57 

360 l von €   4,58 auf €   4,65 

1100 l  von € 20,69 auf € 21,00 

Biomüll   

Jährliche Gebühr je Behälter   

120 l von € 128,00 auf € 129,92 

240 l von € 224,00 auf € 227,36 

 
Bei sämtlichen Beträgen ist die gesetzliche Umsatzsteuer hinzuzurechnen.  

 
Der Bürgermeister 

 
DI (FH) Gerald Wonner 

 
(Unterschrift auf Original Amtstafel) 

 
Angeschlagen am: 16.11.2020 
 
Abgenommen am: 


